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Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

16.07.2018

Norm

GewO 1994 §74 Abs2

GewO 1994 §81 Abs1

Rechtssatz

Betre4end die Genehmigungsp5icht der Änderung einer Betriebsanlage genügt  bereits die Eignung des Betriebes der

Anlage nach der erfolgten Änderung, eine der in § 74 Abs. 2 GewO angeführten Beeinträchtigungsmöglichkeiten

hervorzurufen, um die Genehmigungspflicht auszulösen.
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